
 

 

 

Private Assets SE & Co. KGaA 

Hamburg 

ISIN DE000A3H2234 / WKN A3H223 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 25. Juni 2026, um 

10:00 Uhr (MESZ) im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung der Private Assets SE & Co. KGaA (nachfolgend auch die 

„Gesellschaft“) ein. 

 

A. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Private Assets SE & Co. 

KGaA zum 31. Dezember 2025 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der 

Private Assets SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2025 mit dem Konzernlagebericht sowie 

des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025; Beschlussfassung über die 

Feststellung des Jahresabschlusses der Private Assets SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 

2025 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten 

Jahresabschluss und Konzernabschluss entsprechend § 171 Aktiengesetz gebilligt. Gemäß § 286 

Absatz 1 Aktiengesetz, § 26 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des 

Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem 

Tagesordnungspunkt genannt sind, sieht das Gesetz generell lediglich eine Information der 

Aktionäre, aber keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. 

 

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab 

dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1 in 20457 

Hamburg) aus und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.private-

assets.de/investor-relation/hauptversammlung zugänglich. Ferner werden die genannten 

Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.  

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat 

schlagen vor, den Jahresabschluss der Private Assets SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2025, 

in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR 1.560.333,88 ausweist, festzustellen. 
  



 

 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat 

schlagen vor, den Bilanzgewinn der Private Assets SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2025 in 

Höhe von EUR 1.560.333,88 vollständig, d.h. in Höhe von EUR 1.560.333,88, auf neue Rechnung 

vorzutragen. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Private 

Assets Management SE für das Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat 

schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 

2025 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat 

schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Private 

Assets SE & Co. KGaA für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für 

das Geschäftsjahr 2025 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat 

schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Gesellschafterausschusses 

der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 

für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für die eventuelle prüferische Durchsicht 

unterjähriger Finanzinformationen 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der 

Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 und zum Prüfer für die eventuelle prüferische Durchsicht 

unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

 
  



 

 

B. Teilnahmevoraussetzungen 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres 

Aktienbesitzes vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der nachstehend mitgeteilten 

Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache fristgemäß anmelden.  Ein 

gemäß den Anforderungen des § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) 

ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs reicht aus und dieser kann der Gesellschaft 

vom Letztintermediär auch direkt übermittelt werden. Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz 

hat sich gemäß § 22 Abs. 4 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft auf den Geschäftsschluss des 22. 

Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 3. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), („Nachweisstichtag“) 

zu beziehen. Der Nachweis muss der Gesellschaft spätestens bis zum 18. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen: 

 

Private Assets SE & Co. KGaA 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder per E-Mail: hv@ubj.de 

 

Wir empfehlen unseren Aktionären, frühzeitig ihr depotführendes Institut zu kontaktieren, um einen 

ordnungsgemäßen und fristgemäß bei der Gesellschaft eingehenden Nachweis des Anteilsbesitzes 

sicherzustellen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht 

hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 

geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen 

oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und 

den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag 

maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen 

auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den 

Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 

Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie 

sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine 

Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 

 

Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des 

Aktienbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung übersandt. Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung sind die 

Eintrittskarten lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden 

Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des Aktienbesitzes werden in 

diesen Fällen direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine 



 

 

Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu 

veranlassen. 

 

Stimmrechtsvertretung durch einen Bevollmächtigten 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Der Nachweis der Bevollmächtigung ist zudem in 

deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. Erfolgt die Vollmachtserteilung an einen Intermediär 

(z.B. ein Kreditinstitut), einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 

135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen (gemeinsam „professionelle 

Stimmrechtsvertreter“), gelten für die Bevollmächtigung die gesetzlichen Bestimmungen des § 135 

AktG, woraus sich abweichende Besonderheiten ergeben können. Die Aktionäre werden daher 

gebeten, sich bei der Bevollmächtigung professioneller Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit diesen 

wegen einer möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegenüber der Gesellschaft 

erklärt bzw. nachgewiesen werden. Erfolgt die Erteilung der Vollmacht, deren Änderung oder ihr 

Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, so kann die Erklärung an eine der folgenden 

Kontaktmöglichkeiten gerichtet werden: 

 

Private Assets SE & Co. KGaA 

Brook 1 

20457 Hamburg 

oder per E-Mail: hv@private-assets.de 

 

Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann an eine der oben für die Erteilung von 

Vollmachten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erfolgen. Um den Nachweis der Bevollmächtigung 

eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den vollständigen Namen bzw. die Firma, den Wohnort 

bzw. die Geschäftsanschrift und die Eintrittskartennummer des Aktionärs anzugeben. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am 

Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt. Der Widerruf der Vollmacht 

kann auch durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung oder durch die 

Erteilung einer Vollmacht an einen anderen Bevollmächtigten erfolgen. 

 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der 

ordnungsgemäße Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich. Dies schließt eine Erteilung von 

Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht aus.  

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht benutzt werden kann, wird von der Gesellschaft nach 

erfolgter Anmeldung auf der Eintrittskarte zur Verfügung gestellt. 

 
  



 

 

Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, die 

das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des jeweiligen Aktionärs ausüben, vertreten zu 

lassen. Diesen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben der Vollmacht 

auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben das Stimmrecht nicht nach 

eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen 

aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, 

enthalten sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden 

Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem 

Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 

Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 

auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch 

während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen 

oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennehmen und – mit Ausnahme der Ausübung 

des Stimmrechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnehmen. 

 

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern eine 

Vollmacht erteilen möchten, erhalten mit ihrer Eintrittskarte ein Formular zur Vollmachts- und 

Weisungserteilung. Die Vollmachten sind in Textform an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten bis 

spätestens 24. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), zu übermitteln: 

 

Private Assets SE & Co. KGaA 

Brook 1 

20457 Hamburg 

oder per E-Mail: hv@private-assets.de 

 

Nach dem 24. Juni 2025, 18:00 Uhr (MESZ), ist für an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre 

oder deren Bevollmächtigte vor Ort die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter spätestens bis zur Eröffnung der Abstimmung in der 

Hauptversammlung durch Abgabe eines Vollmachts- und Weisungsformulars an der Ein- und 

Ausgangskontrolle möglich. 

 

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter schließt eine 

persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter selbst oder durch einen 

anderen Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche 

Teilnahme beziehungsweise Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der Vollmacht an 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 

 

Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine 

ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit 

§§ 126 und 127 AktG 

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen der persönlich haftenden 

Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrats sowie des Gesellschafterausschusses zu den Punkten der 



 

 

Tagesordnung gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 126 AktG sowie zu Wahlvorschlägen 

gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 127 AktG zu machen. Gegenträge oder Wahlvorschläge 

(nebst etwaiger Begründung) sind ausschließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu 

richten: 

 

Private Assets SE & Co. KGaA 

Brook 1 

20457 Hamburg 

oder per E-Mail: hv@private-assets.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  

 

Die Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens bis zum 10. 

Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der zuvor genannten Anschrift eingehen, einschließlich des 

Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.private-assets.de/investor-

relation/hauptversammlung zugänglich machen. 

 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags 

bzw. des Wahlvorschlags nachzuweisen. 

 

Zugänglichmachung von Unterlagen und Informationen 

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie alle weiteren Informationen 

zur Hauptversammlung sind über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.private-

assets.de/investor-relation/hauptversammlung zugänglich. 

 

Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA 

Wenn sich Aktionäre für die Hauptversammlung anmelden und ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die 

Hauptversammlung ausüben oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erhebt die Gesellschaft 

personenbezogene Daten über die Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten, um den Aktionären und 

ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als verantwortliche Stelle unter Beachtung der 

Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) sowie aller weiteren maßgeblichen 

Gesetze. 

 

Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten der Aktionäre 

gemäß der DS-GVO finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.private-

assets.de/investor-relation/hauptversammlung. 

 

Hamburg. im Mai 2026 

 

Private Assets SE & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin Private Assets Management SE 

Die geschäftsführenden Direktoren 


